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I. Allgemeines

OntrAs gastransport gmbh (nachfolgend 
OntrAs genannt) ist ein Fernleitungsnetz-
betreiber im europäischen gastransport-
system mit sitz in Leipzig. OntrAs betreibt 
neben den gashochdruckleitungen (16 bis 
100 bar) die zugehörigen steuerkabel sowie 
gasdruckregel-, Verdichter- und biogasein-
speiseanlagen. OntrAs hat sich zum ziel 
gesetzt, gemeinsam mit allen Auftragneh-
mern unfallfrei zu arbeiten und stellt zur 
Arbeits- und technischen sicherheit hohe 
Anforderungen an alle ihre Mitarbeiter und 
beauftragten unternehmen.

Auch ihr unternehmen trägt unter beach-
tung der nachfolgenden Anforderungen zur 
gewährleistung eines hohen standards der 
sicherheit, Qualität und des umweltschut-
zes bei.

Mit den „sicherheitsanforderungen an Auf-
tragnehmer” sind grundsätzliche Anforde-
rungen formuliert, die für alle standorte 
und baustellen von OntrAs (nachfolgend 
Auftraggeber – Ag – genannt) anwendbar 
sind und uneingeschränkt für alle Auftrag-
nehmer (nachfolgend Auftragnehmer – An 
– genannt) und deren subunternehmen 
sowie deren beschäftigte gelten. die in 
dieser broschüre beschriebenen Anforde-
rungen ersetzen nicht die gültigen unfall-
verhütungsvorschriften der berufsgenos-
senschaften, gesetze und Verordnungen, 
din-normen oder Vde-bestimmungen oder 
andere regelungen. OntrAs setzt voraus 
und verpflichtet die AN hiermit, dass diese 
eingehalten werden. 

es wird ausdrücklich darauf hingewiesen,  
dass bei den tätigkeiten mit explosions- 
fähiger Atmosphäre zu rechnen ist. die Mit-
arbeiter sind anzuweisen, die Mindestanfor-
derungen einzuhalten. genaue einweisun-
gen über die möglichen gefahren erhalten 
sie vom Ag bzw. von dem beauftragten 
Vertreter.

die „sicherheitsanforderungen an Auftrag-
nehmer” werden jedem unternehmen, mit 
denen dienstleistungs- oder Werkverträge 
geschlossen sind, oder im rahmen der Ver-
gabeverhandlung bzw. vor der Auftragsver-
gabe als broschüre übergeben. der An hat 
sicherzustellen, dass subunternehmen die 
broschüre erhalten und unterzeichnen. das 
durch den An sowie dessen subunterneh-
mer unterzeichnete exemplar ist OntrAs 
auszuhändigen.
 
der An erkennt mit der Auftragsverga-
be/-annahme die vorliegenden ergänzenden 
sicherheitsanforderungen an unternehmen  
uneingeschränkt an. die einhaltung ist be-
standteil des Vertrages. 

der An trägt für seinen Leistungsumfang 
die volle Verantwortung für die sicherheit 
seiner Mitarbeiter und das Arbeiten auf der 
baustelle. die sicherheitsanforderungen 
werden nachfolgend  durch weitere ergänzt.

der Ag wird die einhaltung dieser Anforde-
rungen unangekündigt kontrollieren und/ 
oder durch zusätzlich beauftragte kontrol-
lieren lassen.

Für eventuelle rückfragen bezüglich der 
inhalte dieser broschüre steht der bereich 
technisches sicherheits- und Prozessma-
nagement (tsPM) von OntrAs zur Verfü-
gung.

telefon  0341 27111-2875, 
   0341 27111-2560 oder
  0341 27111-2801

telefax  0341 27111-2882
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4. Vor beginn der Ausführung der Arbei- 
 ten oder bei Änderungen/ergänzungen 
 der bestätigten Ausführungstechno- 
 logie (z. b. zusätzliche spundwände, 
 Wasserhaltungen, Anlagenfreischal- 
 tungen) sind alle erforderlichen  
 zustimmungen, erlaubnisse und ge- 
 nehmigungen (z. b. Freigabe gas, Frei- 
 gabe elektro, schachtschein -gW315-, 
 schweißerlaubnisschein) vom An ein- 
 zuholen bzw. zu ergänzen. die 
 zeitliche und örtliche gültigkeit dieser 
 erlaubnis ist vor Arbeitsbeginn durch  
 den An zu prüfen und ggf. erneut zu 
 beantragen. subunternehmen haben 
 eigene zustimmungen, erlaubnisse und  
 genehmigungen einzuholen. 

5. der Aufenthalt der Mitarbeiter des An  
 ist grundsätzlich nur in den zugewiese- 
 nen Arbeitsbereichen zulässig.

der Ag übergibt für das jeweilige Projekt 
bzw. Vorhaben die aus der gefährdungsbe-
urteilung resultierenden sicherheitsanfor-
derungen und betriebsanweisungen. der 
An hat zusätzlich für die geplanten Arbei-
ten eine gefährdungsbeurteilung und dar-
aus resultierende betriebsanweisungen zu 
erstellen und diese mit dem Ag abzustim-
men. Der AN ist verpflichtet, seinen Mitar-
beitern sowie den beauftragten subunter-
nehmern, die sicherheitsanforderungen 
und betriebsanweisungen des Ag nachweis-
lich zur Kenntnis zu bringen und deren ein-
haltung sicherzustellen. ein nachweis zur 
unterweisung ist dem Ag vor beginn der 
Arbeiten zu übergeben und im Übrigen auf 
der baustelle vorzuhalten. 

der An hat vor Aufnahme der Arbeiten, den 
für die sicherheit verantwortlichen Mitar-
beiter und dessen stellvertreter nament-
lich zu benennen und sicherzustellen, dass 
mindestens ein benannter auf der baustelle 
anwesend ist. sind mehrere An im bereich 
einer baustelle tätig, so sind ein oder meh-
rere Koordinatoren nach dguV-Vorschrift 1 
zu benennen. bei baustellen, die § 3 bau-
stellV unterliegen, sind ein sicherheits- und 
gesundheitsschutzkoordinator zu bestellen 
und ein entsprechender sicherheits- und 
gesundheitsschutzplan zu erarbeiten. in 
diesem Fall sind die Festlegungen aus dem 
sicherheits- und gesundheitsschutzplan zu-
sätzlich zu unterweisen. Für baustellen mit 
häufung von gefährdungen kann der Ag 
verlangen, Übersichtspläne mit der örtli-
chen Lage der gefährdungen unter Verwen-
dung der symbolik der bg bau zu erstellen 
(toolboxpläne). die Pläne sind vom für die 

sicherheit verantwortlichen Mitarbeiter des 
Auftragnehmers zu erstellen. die unterwei-
sung ist arbeitsplatzbezogen, umfassend, 
praxisnah und verständlich durchzuführen.  
Jede unterweisung ist schriftlich zu doku-
mentieren. Mindestens einmal wöchentlich 
ist vor Arbeitsaufnahme ein sicherheits-
gespräch durchzuführen. entsprechende 
Vordrucke werden durch den Ag bei bedarf 
bereitgestellt. 

Vor der durchführung von Arbeiten auf 
den betriebsstätten des Ag wird der An in 
die entsprechende hausordnung inkl. der 
brandschutzordnung sowie dem Alarm- und 
evakuierungsplan eingewiesen. diese ein-
weisung ist schriftlich zu dokumentieren. 
Der AN ist verpflichtet, seine Mitarbeiter 
und subunternehmer über die hausord-
nung nachweislich zu belehren. 

Vom Ag oder dessen beauftragten Vertre-
ter erteilte Anweisungen zur allgemeinen 
sicherheit und zum Arbeitsschutz sind zu 
befolgen.

bei schwerwiegenden Verstößen gegen Vor-
gaben zur Arbeits- und baustellensicherheit 
ist die Arbeit in dem betreffenden baustel-
lenbereich zu unterbrechen, die Mängel sind 
umgehend abzustellen. zusätzlich ist der 
zuständige Anlagenverantwortliche bzw. 
Projektmanager des Ag zu informieren.

die Kosten für baustillstand auf grund si-
cherheitstechnischer Mängel oder mangel-
hafter schutzausrüstung trägt der An.

II. Sicherheitsunterweisungen III. Grundsätzliche Sicherheitsregeln

Folgende sicherheitsanforderungen gelten 
bei allen Arbeiten:

1. Auf baustellen müssen sicherheits- 
 schuhe s3, geeignete schutz- und  
 Warnkleidung gemäß dguV-informa- 
 tion 212-016 als Jacke oder Weste sowie  
 schutzhelm getragen werden.

2. in bereichen, in denen eine gasausströ- 
 mung nicht sicher ausgeschlossen wer- 
 den kann, ist körperbedeckende, flamm- 
 hemmende schutz- und Warnkleidung  
 zu tragen. dieses erfordernis ist vorher  
 beim Ag abzufragen.

3. in gekennzeichneten Lärmbereichen  
 (Lärm > 85 db(A)) und bei Arbeiten mit  
 erheblicher Lärmentwicklung (z. b.  
 Maschinenlärm, Ausblaseprozesse) ist 
 geeigneter gehörschutz zu tragen.
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6. Auf baustellen sowie in allen Anlagen 
 und gebäuden von OntrAs besteht 
 rauch-, Alkohol- und rauschmittelver- 
 bot. rauchen ist an ausgewiesenen 
 stellen erlaubt.

7. Für dauerhafte Absperrungen von bau- 
 stellen und Absturzkanten ist Absperr- 
 band nicht zulässig. 

8. der An hat im baustellenbereich stän- 
 dig für Ordnung und sauberkeit zu sor- 
 gen. dies gilt auch für die sauberkeit  
 auf Werks- und baustraßen oder ähn- 
 liches. 

9. nicht benutzte Maschinen, geräte, räu- 
 me oder Anlagenteile sind gegen unbe- 
 fugtes betreten bzw. benutzung zu  
 sichern. 

10. Personen, die sich auf dem gelände von 
 OntrAs oder auf den baustellen auf- 
 halten, müssen sich zu jeder zeit aus- 
 weisen können.

11. in explosionsgefährdeten bereichen 
 sind nur zugelassene geräte zu verwen- 
 den. Auskunft gibt der Ag. das Mit- 
 führen von Funktelefonen, computern 
 und taschenrechnern ist in diesen  
 bereichen strengstens untersagt.

Für den jeweiligen standort der baustelle 
ist ein Aushang mit allen wichtigen notruf-
nummern vom An auszufertigen und zu-
sammen mit den einrichtungen zur ersten 
hilfe an gut sichtbarer stelle anzubringen. 
der Aushang ist in baufahrzeugen mitzu-
führen. Vorlagen stimmt der An mit dem 
Ag ab.

bei Wahrnehmung einer gefahr (z. b. 
brand-, rauchentwicklung, Austritt von gas 
oder anderen gefahrdrohenden stoffen) ist 
die gefahrenstelle unverzüglich zu verlas-
sen und das betriebs-/Aufsichtspersonal 
des Ag zu informieren. der gefahrenbereich 
ist gegen unbefugtes betreten zu sichern. 
individuelle regelungen der baustellen sind 
zu beachten.

bei ertönen von sirenensignalen sind un-
verzüglich alle Arbeitsmaschinen und ge-
räte abzuschalten, der zugewiesene sam-
melplatz aufzusuchen und die Vollzähligkeit 
der Mitarbeiter zu überprüfen. dabei sind 
Flucht- und Verkehrswege, Feuerwehrzu-
fahrten usw. freizuhalten. 

unfälle und sicherheitskritische Mängel, 
die zu unfällen führen können, sind dem 
Verantwortlichen des Ag unverzüglich zu 
melden. 

in unfalluntersuchungen sind Mitarbeiter 
des bereichs technisches sicherheits- und 
Prozessmanagement des Ag einzubezie-
hen.

IV. Verhalten bei Gefahren und Unfällen
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4. Durchführung der Arbeiten

 Auf dem betriebsgelände bzw. auf der  
 baustelle von OntrAs werden dem An  
 Arbeitsflächen und -räume entspre- 
 chend den vertraglichen Vereinbar- 
 ungen bereitgestellt. gleichzeitig wird  
 vereinbart, inwieweit Medienanschlüsse 
 (z. b. elektroanschluss, trink- oder  
 brauchwasser, einleitungsbauwerke  
 oder -behälter, Müllbehältnisse usw.)  
 bereitgestellt werden bzw. durch den  
 An selbst vorzuhalten sind. 

 Vor beginn der Arbeiten sind die  
 erforderlichen einweisungen und Ar- 
 beitsfreigaben (siehe Abschnitt iii)  
 nachzuweisen bzw. einzuholen. dies  
 gilt auch für vorbereitende handlun- 
 gen wie Absperrmaßnahmen, rüstar- 
 beiten, Kranaufstellungen usw. täglich  
 vor beginn der Arbeitsaufnahme sowie  
 nach Abschluss der Arbeiten sind mit  
 dem Ag bzw. einem beauftragten Ver- 
 treter (z. b. bauüberwachung) der Ar- 
 beitsumfang und der stand der Arbeiten 
 sowie eventuelle Maßnahmen zur bau- 
 stellensicherung abzustimmen. 

 sind Arbeiten im bereich der Leitungen  
 und Anlagen, in explosionsgefährdeten  
 bereichen sowie an elektrotechnischen  
 Anlagen, schweißarbeiten bzw. Arbei- 
 ten mit offener Flamme, tiefbauarbei- 
 ten oder das befahren von behältern 
 und engen räumen durchzuführen,  
 ist mit besonderen gefahren zu rechnen.  
 Für derartige Arbeiten sind täglich vor 
 Arbeitsaufnahme vom Ag entspre- 

 chende genehmigungen/Freigaben ein- 
 zuholen. bei unplanmäßigen unterbre- 
 chungen der Arbeiten, z. b. durch 
 Alarmierungen/evakuierungen, ist vor  
 Wiederaufnahme der Arbeiten erneut  
 eine Freigabe einzuholen. der Ab- 
 schluss der Arbeiten ist beim Ag abzu- 
 melden. 

 die genehmigungen enthalten die  
 erforderlichen sicherheitsmaßnahmen  
 und besondere hinweise auf gefahren.  
 diese sind beispielsweise:
 • „Freigabe gas”
 • „Freigabe elektro”
 • „erlaubnisschein zur durchführung  
   von schweiß- und schneidarbeiten”
 • „erlaubnisschein für erdarbeiten”
 • „erlaubnisschein zum befahren von  
   behältern und engen räumen”

 Die darin vorgegebenen Auflagen gelten 
 zusätzlich zu berufsgenossenschaft- 
 lichen und gesetzlichen Vorgaben.  

5. Arbeiten an unter Druck stehenden 
 Ferngasleitungen

 bei bautätigkeiten im schutzbereich  
 von gasanlagen ist die betriebsanwei- 
 sung t-03 „tiefbauarbeiten an unter  
 druck stehenden gasanlagen“ des Ag  
 zu beachten (Anlage). bei Arbei- 
 ten im schutzstreifen, wird durch 
 den Ag immer eine Aufsicht gestellt.  
 die Aufsicht ist weisungsbefugt hin- 
 sichtlich einhaltung der Arbeitssi- 
 cherheit und kann auch die Arbeiten  
 einstellen lassen. 

V. Arbeitsdurchführung

Folgende regelungen gelten für baustellen 
auf betriebsstätten von OntrAs:

1. Zutrittsberechtigung zu besetzten 
 Standorten

 das betreten und Verlassen der be- 
 triebsstätten ist in der jeweiligen haus- 
 ordnung geregelt, diese ist bestandteil 
 der ersteinweisung durch den Ag.

 Außerhalb der Arbeitszeit sind betriebs- 
 stätten in der regel nicht besetzt; in der 
 zeit können keine Arbeiten durchge- 
 führt werden. Abweichende Vereinba- 
 rungen sind mit dem standortverant- 
 wortlichen der betriebsstätte zu klären.

 grundsätzlich ist jede Person, die zur  
 erfüllung des Auftrages die betriebs- 
 stätte betreten muss, mindestens einen 
 tag vor Arbeitsaufnahme beim stand- 
 ortverantwortlichen anzumelden.

2. Zutritt zu unbesetzten technischen 
 Standorten und Anlagen

 die durchführung von Arbeiten ist  
 grundsätzlich nur in Anwesenheit von 
 begleitpersonen (unterwiesenes Perso- 
 nal des Ag bzw. einem beauftragten 
 Vertreter) zulässig. die Arbeitszeiten  
 sind individuell mit dem standortver- 
 antwortlichen zu vereinbaren, ebenso  
 kann die Anwesenheit von begleitper- 
 sonen auf grundlage entsprechender 
 gefährdungsbeurteilungen individuell  
 vereinbart werden.

3. Fahrzeugbenutzung

 es sind nur die vorgegebenen und 
 vereinbarten Verkehrsflächen zu be- 
 nutzen. Wenn nicht anders vorgegeben  
 gilt als höchstgeschwindigkeit im bau- 
 stellenbereich 20 km/h. Fahrzeuge, die 
 nicht zur unmittelbaren Ausführung  
 der Arbeiten benötigt werden, sind 
 außerhalb des betriebs- oder baugelän- 
 des abzustellen. unberechtigt abge- 
 stellte Fahrzeuge sind unverzüglich zu  
 entfernen, den Weisungen des stand- 
 ort- bzw. baustellenverantwortlichen  
 ist Folge zu leisten.

 explosionsgefährdete bereiche in Anla- 
 gen sind gekennzeichnet und dürfen 
 nur mit schriftlicher genehmigung des 
 Ag befahren werden. Flucht- und ret- 
 tungswege, Alarmeinrichtungen, hy- 
 dranten und sonstige rettungsmittel  
 (Krankentragen, Feuerlöscher etc.) sind  
 freizuhalten.



1312

VI. Abfallentsorgung

das Aufkommen von Abfall ist dem Ag an-
zuzeigen. Von den Abfallstoffen ist prinzi-
piell eine Probe zu entnehmen, diese ist in 
dichtschließenden gefäßen abzufüllen und 
an den Ag zur Analyse zu übergeben.

Alle Abfälle sind unverzüglich durch den Ag 
von der baustelle zu entfernen. Falls Abfälle 
kurzfristig zwischengelagert werden müs-
sen, erfolgt dies in dafür zugelassenen, 
beständigen, verschließbaren und gekenn-
zeichneten gefäßen. eine geruchsbelästi-
gung dritter ist weitestgehend auszuschlie-
ßen. 

die entsorgung durch einen zugelassenen 
entsorgungsfachbetrieb mit beförderungs-
erlaubnis erfolgt gemäß den gesetzlichen 
Vorschriften und den vertraglichen Verein-
barungen mit dem Ag. die entsprechenden 
Zertifikate und Nachweise sind dem AG vor 
der entsorgung zu übergeben.

Abfälle, die als gefahrgut einzustufen sind, 
sind entsprechend dem gesetz über die 
beförderung gefährlicher güter (ggbefg) 
zu behandeln. dies beinhaltet u. a. die La-
dungssicherung, information des beförde-
rers (beförderungspapiere) und die Verwen-
dung zugelassener und gekennzeichneter 
behältnisse. 

entsorgungsvorgänge mit zwingender 
elektronischer nachweisführung sind vor 
Ort (bei Abholung) durch den Ag und das 
beförderungsunternehmen zu signieren. 
Abweichungen davon sind zwischen den be-
teiligten schriftlich festzuhalten. Übernah-
me- und Wiegescheine sind unaufgefordert 
dem Anlagenverantwortlichen zur nach-
weisführung zuzuleiten.

VII. Maschinen, Werkzeuge, Geräte und Einrichtungen

Alle eingesetzten Fahrzeuge, Maschinen, 
Werkzeuge, baustelleneinrichtungen und 
hilfsmittel müssen im voll funktionstüchti-
gen zustand und geprüft sein. bei benut-
zung prüfpflichtiger Geräte sind Prüfbücher 
zu führen und auf der baustelle kontrollfä-
hig vorzuhalten.

in den eingesetzten Maschinen und geräten 
ist der einsatz biologisch abbaubarer hy-
drauliköle zu bevorzugen.

Auf baustellen mit sensiblen umweltbedin-
gungen, z. b. trinkwassereinzugsgebieten, 
Feuchtbiotopen usw. sind ausschließlich ge-
räte mit biologisch abbaubarem hydrauliköl 
einzusetzen. 

das bedienpersonal von tiefbaugeräten 
muss gemäß hinweis gW 129 und  dguV re-
gel 100-500 „betreiben von erdbaumaschi-
nen” eine schulung zur Vermeidung von 
schäden an unterirdischen Versorgungs-
anlagen absolviert haben. sollte für die 
Benutzung der Maschinen eine spezifische 
Ausbildung nötig sein, ist dem Ag der gül-
tige befähigungsnachweis bei baubeginn 
vorzulegen. befähigungsnachweise sind auf 
der baustelle mitzuführen.

zur durchführung mechanischer trenn-
schleifarbeiten sind vorrangig rückschlag-
freie trennschleifer zu verwenden.
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VIII. Gerüste

gerüste sind nach din 4420-1 bis 3 zweck-
entsprechend zu errichten und vor der erst-
benutzung abzunehmen. die Abnahme ist 
entsprechend zu dokumentieren.

besonderen Witterungs- und umweltbe-
dingungen sind dabei rechnung zu tragen. 
Fahrbare gerüste und Arbeitsbühnen müs-
sen feststellbar sein, beim bewegen darf 
sich keine Person darauf befinden.

IX. Baugruben

baugruben sind entsprechend din 4124 
„baugruben und gräben, böschungen, 
Arbeitsraumbreite, Verbau” zu errichten. 
gefahrenstellen wie gräben, gruben und 
stolperstellen sind unverzüglich und gemäß 
geltenden Vorschriften zu sichern und un-
verwechselbar kenntlich zu machen. 

X. Freileitungen

Befinden sich Baustellen bzw. Baustellenzu-
fahrten in der nähe von Freileitungen, sind 
zusätzliche Maßnahmen zum schutz der 
Mitarbeiter und der Freileitungen zu planen 
und durchzuführen. Wird eine Freileitung  
z. b. durch baumaschinen ständig gequert, 
so ist beidseitig eine Absperrung vorzuneh-
men und an geeigneten stellen eine durch-
fahrt mit begrenzung der durchfahrthöhe 
einzurichten.

beim umgang mit gefahrstoffen sind die  
gefahrstoffverordnung und sicherheits-
hinweise der hersteller zu beachten sowie 
entsprechende Körperschutzmittel zu be-
nutzen. 

sicherheitsdatenblätter und betriebsanwei-
sungen sind auf der baustelle vorzuhalten 
und den Mitarbeitern zugänglich zu ma-
chen. den Mitarbeitern sind die sicherheits-
datenblätter und betriebsanweisungen im 
rahmen einer unterweisung zur Kenntnis 
zu bringen.

XI. Gefahrstoffe XII. Brandschutz

neben den allgemeinen brandschutzmaß-
nahmen auf der baustelle kann es durch spe-
zielle Arbeitsverfahren – schweißen, brenn-
schneiden – zu zusätzlichen gefährdungen 
kommen. der An ist dafür verantwortlich, 
entsprechende zusätzliche sicherungsmaß-
nahmen umzusetzen. dazu gehören u. a. 
das Vorhalten von Feuerlöschtechnik und 
die brandschutztechnische unterweisung 
der eigenen Mitarbeiter.

XIII. Erste Hilfe

der An hat für eine ausreichende Anzahl, 
mindestens jedoch einen ersthelfer und 
eine erste-hilfe-einrichtung zu sorgen. der 
Ag behält sich vor, dies ggf. nachzuprüfen.
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Projektbezeichnung

bestell-nummer

Auftragnehmer

datum         unterschrift und Firmenstempel

Erklärung

diese erklärung ist bestandteil des Vertra-
ges zwischen dem Auftraggeber und dem 
nachstehend genannten Auftragnehmer 
und darf nur von hierzu berechtigten Per-
sonen unterschrieben werden. die unter-
schriebene erklärung ist vor baubeginn/
Auftragsausführung an den Auftraggeber 
zurückzusenden/zu übergeben.

Wir erklären hiermit im rahmen der durch-
führung unseres Auftrags die bestimmun-
gen in den „sicherheitsanforderungen an 
Auftragnehmer” – stand 03/2016 – einzu-
halten. Wir verpflichten uns, die eigenen 
Mitarbeiter sowie die der subunternehmen 
und unterlieferanten über diese sicher-
heitsanforderungen zu unterrichten.

XIV. Persönliche Schutzausrüstung

der An hat dafür sorge zu tragen, dass 
seine Mitarbeiter am Arbeitsplatz und am 
einsatzort mit entsprechender persönli-
cher schutzausrüstung ausgerüstet sind. 
grundsätzliche hinweise dazu sind im Punkt 
iii beschrieben. zusätzliche persönliche 
schutzausrüstung (schutzbrille, schutz-
handschuhe, Absturzsicherungen, Atem-
schutz usw.) sind entsprechend den ergeb-
nissen der gefährdungsbeurteilung bzw. 
Arbeitsfreigabe zu benutzen. 

Projekt- bzw. vorhabenbezogene Festlegun-
gen (z. b. im sicherheits- und gesundheits-
schutzplan) sind zu beachten. bei betreten 
explosionsgefährdeter bereiche muss ab-
leitfähiges schuhwerk getragen werden.

die örtliche bauleitung bzw. bauaufsicht 
des Ag ist berechtigt, Personen, die nicht 
die vorgeschriebene schutzausrüstung 
tragen oder gegen Vorgaben dieser sicher-
heitsanforderungen fahrlässig verstoßen, 
von der baustelle zu verweisen.
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